


Endl ich wieder Ninive-Segeln! Wir bieten in diesem Sommer zwei Törns auf dem
Plattbodenschiff  des CVJM Kreisverband Moers an - und zwar in der 3.  und 4.
Sommerfer ienwoche, Start jewei ls Sonntag (10.7./17.7.).  Ihr könnt beide Wochen
zusammen buchen oder auch nur eine einzelne Woche.

Für die Ninivearbeit ist wegen der Pandemie wenig Nachwuchs ausgebi ldet worden.
Daher steht die Ausbi ldung - neben dem Freizeitspaß - im Vordergrund dieses Törns.

Der genaue Freizeitpreis hängt von der Zahl der Tei lnehmer: innen ab und wird
spätestens bis zum 1 .7 .2022 endgült ig bekanntgegeben. Daher ist eine schnel le (und
zahlreiche) Anmeldung wichtig,  damit die Maßnahme (günstig) stattf inden.

INFos

D E I N  N I N I V E - A U S B I L D U N G S - T Ö R N  2 0 2 2 !

unser CVJM-Insta-Account: instagram.com/cvjmmoers

10.7. bis 17.7.2022

17.7.2022 bis 24.7.2022

Friesland binnen, Ijsselmeer, 

evtl. Wattenmeer

ca. 250 bis 300 Euro pro Woche

Tom Gerstenberger, Nico Hahn 

An- und Abreise, Unterkunft, Boote,

Verpflegung, Segelausbildung

CVJM Moers e.V.

Zeitraum MO1:

Zeitraum MO2:

Revier:

Preis:

Leitung:

Leistung:

Träger:

Kompakt

WEnn Du fragen hast...

Dann kannst Du uns jederzeit  gerne kontakt ieren. Am einfachsten erreichst Du uns per
Mai l .  Wir s ind auch bei Instragram gut und telefonisch erreichbar.

E-Mail :
Instagram:
Telefon:
Post:

Wegen der Kürze der Zeit  ist leider kein Vortreffen mehr möglich. Bei Fragen,
insbesondere zur Ausrüstung, daher gerne Tom direkt kontakt ieren.

ortsverein@cvjm-moers.de
@cvjmmoers (instragram.com/cvjmmoers)
0173-2821660 (Tom Gerstenberger ,  Freizeit leiter)
Am Kolk 20, 47445 Moers



Z E I T E N  &  A N M E L D U N G

Du bist dabei? Super cool .  Jetzt musst Du nur noch schnel l  Deine Anmeldung an uns
schicken. Dazu bitte das untenstehende Formular ausfül len und so schnel l  wie möglich
an uns schicken (am einfachsten per Mai l  an: ortsverein@cvjm-moers.de).
Grundsätzl ich gi l t :  Wir vergeben die Plätze nach Eingang der Anmeldung.

Vorname:

Name:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ und Ort:

Telefonnummer für Rückfragen:

E-Mail-Adresse:

Ü̈ber diese E-Mail  können al le weiteren Informationen zur Freizeit  an mich verschickt werden: JA / NEIN
(unzutreffendes bitte durchstreichen)

Ich melde mich / meinen Sohn / meine Tochter für die Freizeit(en) "MO-2022" des
CVJM Moers e.V. verbindl ich an (Zeitraum bitte unten ankreuzen). Ich habe die
Reisebedingungen und die Datenschutz-erklärung des CVJM Moers e.V. gelesen und
akzeptiere diese mit meiner Unterschrift .

(  )  MO1 - 10.7.-17.7.2022
(  )  MO2 - 17.7.-24.7.2022

Anmeldung

Ort ,  Datum, Unterschrift  des Tei lnehmers bzw. bei Minderjährigen eines Erz iehungsberechtigten

Abfahrtszeiten

Abfahrt ist am 10.7.  um 8 Uhr am CVJM Moers,  Standort Haagstraße
Abfahrt ist am 17.7.  um 12 Uhr am CVJM Moers,  Standort Haagstraße

(Tei lnehmer: innen der NL 10 werden am 24.7.  dorthin gebracht!)

Rückkehrzeiten nach Moers werden noch mitgetei l t .

Wichtig: Bei der Abfahrt bitte Corona-Schnelltest vom Vortag vorzeigen!



0 .  G e l t u n g
Diese Reisebedingungen gelten für jede Freizeitmaßnahme, im Folgenden Freizeit ,  des CVJM Kreisverband Moers e.V. und des CVJM
Moers e.V. ,  im Folgenden als Träger bezeichnet.  Der jewei l ige Träger ist der Freizeitausschreibung zu entnehmen. Sie gelten für al le
Tei lnehmenden, im folgenden TN, sowie für al le Mitarbeiter und Leiter ,  im Folgenden Mitarbeiter .  Es wird das generische Maskul inum
verwendet ,  weibl iche Personen werden damit weder ausgeschlossen noch benachtei l igt .

I .  A n m e l d u n g  u n d  V e r t r a g s a b s c h l u s s
Entsprechend den Angaben (z.B.  Altersbeschränkungen) in den Ausschreibungen kann jeder ,  egal welcher Rel igion, Konfession oder
Herkunft ,  an den Freizeiten tei lnehmen. Die Anmeldung muss auf dem Vordruck erfolgen und bei Minderjährigen vom gesetzl ichen
Vertreter unterzeichnet sein.  Maßgebl ich für den Tei lnahmevertrag sind al lein die Ausschreibung, diese Reisebedingungen und die
schrift l iche Bestätigung des Trägers.  Mündl iche Nebenabsprachen sind unwirksam. Besondere Regelung für Freizeiten des CVJM
Moers e. V. :  Das Freizeitangebot r ichtet sich an Mitgl ieder des CVJM, deren Angehörige und Freunde. Wenn Sie sich unsicher sich,  ob
sie zu diesem Tei lnehmerkreis gehören, wenden Sie sich jederzeit  gerne an uns. Entsprechend den Angaben (z.B.
Altersbeschränkungen) in den Ausschreibungen kann darüber hinaus jeder ,  egal welcher Rel igion, Konfession oder Herkunft ,  an den
Freizeiten tei lnehmen.

I I .  Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n
Nach Empfang der schrift l ichen Bestätigung ist eine Anzahlung in Höhe von 50,00 Euro zu leisten. Die Restzahlung muss bis
spätestens 4 Wochen vor Beginn der Freizeit  dem Konto des Trägers gutgeschrieben sein.Die TN-Beiträge basieren auf mit den
Leistungserbringern frühzeit ig abgeschlossenen Verträgen. Sol l ten sich nachträgl ich Veränderungen bei Beförderungstarifen,  Mieten,
Steuern,  öffentl ichen Abgaben, Wechselkursen, Zuschüssen o.Ä. ,  durch besondere Umstände oder höhere Gewalt ergeben, ist der
Träger bis 4 Wochen vor Freizeitbeginn zu einer Anpassung der Preise an die veränderte Situation berechtigt .  Sol l te die
Preiserhöhung um mehr als 5% über den vom Träger bestätigten TN-Betrag hinausgehen, kann der TN innerhalb von 7 Tagen nach
erfolgter Mittei lung ohne Zahlung von Rücktr i ttskosten vom Vertrag zurücktreten.Sol l te mit einer Freizeit  wider Erwarten ein
rechnerisch posit ives Ergebnis erz ielt  werden, so wird der Überschuss,  sofern er 5 € pro TN nicht überschreitet ,  als Spende dem
Träger zugeführt .  Abweichend gi l t  anstel le des letzten Satz für den CVJM Moers e.V.:  Sol l te mit einer Freizeit  wider Erwarten ein
rechnerisch posit ives Ergebnis erz ielt  werden, so kann der Überschuss,  sofern er 10 € pro TN nicht überschreitet ,  als Spende dem
Träger zugeführt werden.

I I I .  R ü c k t r i t t  d e s  T N
Der TN kann jederzeit  vor Beginn der Freizeit  zurücktreten. Der Rücktr i tt  muss schrift l ich erfolgen. Maßgebl ich für den
Rücktr i ttszeitpunkt ist der E ingang der Erk lärung beim Träger.  Der Träger kann seinen Ersatzanspruch konkret berechnen oder
pauschal geltend machen: Er beträgt bei einem Rücktr i tt  bis 90 Tage vor Reisebeginn 25 €, ab dem 89. Tag 25% des TN-Beitrages,
ab dem 41 .  Tag 50% des Reisepreises,  ab dem 21 .  Tag 75% des TN-Beitrages. Bei konkreter Berechnung können die Ansprüche ggf.
höher Da für die Freizeiten öffentl iche Zuschüsse gezahlt werden, kann in E inzelfäl len der Ersatzanspruch über den Tei lnehmerbeitrag
hinausgehen. Lässt sich der Tei lnehmer mit Zust immung des Trägers durch eine geeignete Ersatzperson vertreten, fäl l t  ledigl ich eine
Verwaltungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro an.  Der Abschluss einer Reiserücktr i ttskosten-Versicherung wird dringend empfohlen. 

I V .  R ü c k t r i t t  d e s  T r ä g e r s
Wird eine ausgeschriebene oder behördl ich festgelegte Mindesttei lnehmerzahl nicht erreicht ,  ist der Träger berechtigt ,  die Freizeit
bis 4 Wochen vor Freizeitbeginn abzusagen. Jederzeit iger Rücktr i tt  ist zulässig,  wenn die Freizeit  in Folge höherer Gewalt gefährdet
oder erhebl ich beeinträchtigt wird. In beiden Fäl len erhält der TN den vol len TN-Betrag unverzügl ich zurück. Weitergehende
Ansprüche bestehen nicht.  

V .  H a f t u n g ,  G e w ä h r l e i s t u n g
Der Träger haftet für eine gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfält ige Auswahl und Überwachung der Fremdleistungen und die
ordnungsgemäße Erbringung der vertragl ich vereinbarten Leistungen, entsprechend der Ortsübl ichkeit des jewei l igen Ziel landes
oder Zielortes. Soweit diese Ortsübl ichkeit maßgebend ist ,  ist dies in der Ausschreibung hervorgehoben. Der Träger haftet nicht bei
Krankheit ,  Verlust oder selbst verschuldeten Unglücksfäl len. Die Haftung des Trägers für Ansprüche aus dem Reisevertrag ist auf die
Höhe des dreifachen TN-Beitrags beschränkt ,  soweit ein Schaden des TN weder vorsätzl ich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird
oder soweit für einen dem TN wegen des Verschuldens eines Leistungserbringers entstehenden Schaden der Träger al lein
verantwort l ich ist .  Die Haftung des Trägers ist ausgeschlossen oder beschränkt ,  soweit auf Grund gesetzl icher Vorschriften,  die auf
die von einem Leistungserbringer zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfal ls ausgeschlossen oder
beschränkt ist .  Der TN haftet für verursachte Schäden. Im Fal le auftretender Mängel ist umgehend ein Mitarbeiter mit der
Aufforderung in Kenntnis zu setzen, innerhalb einer angemessenen Fr ist für Abhi l fe zu sorgen. Andernfal ls bestehen keine
Gewährleistungsansprüche. Gewährleistungsansprüche sind innerhalb eines Monats nach dem vertragl ichen Freizeitende geltend zu
machen. Danach können Ansprüche nur geltend gemacht werden, fal ls die E inhaltung der Fr ist ohne eigenes Verschulden verhindert
wurde. 

V I .  W e i t e r e s
Jeder TN muss sich in die Freizeitgemeinschaft einordnen. Den Anordnungen der Mitarbeiter ist Folge zu leisten. Grobe Verstöße
oder besondere Missachtung können zum Ausschluß von der Freizeit  und Rückführung des TN führen. Die daraus entstehenden
Kosten trägt ausschl ießl ich der TN bzw. dessen Erz iehungsberechtigte.Bei Freizeiten im Ausland ist jeder TN selbst für die E inhaltung
der Pass-, Devisen-, Zol l- ,  und Gesundheitsbestimmungen verantwort l ich.Für die freie Zeit ,  die dem TN außerhalb des Programms
zur Verfügung steht ,  ist dieser selbst verantwort l ich.Erz ieherische Besonderheiten,  gesundheit l iche Einschränkungen und
Badeverbote können nur berücksichtigt werden, fal ls s ie rechtzeit ig schrift l ich mitgetei l t  werden.Die TN dürfen sich mit Er laubnis der
Mitarbeiter stundenweise in Kleingruppen zu mindestens drei TN von der Gruppe entfernen. Die TN können in dieser Zeit  nicht
beaufsichtigt werden.Fal ls eine Rücksprache mit TN bzw. dessen Erz iehungsberechtigten nicht mögl ich ist ,  l iegt für die Dauer der
Freizeit  im Ermessen des behandelnden Arztes und der Mitarbeiter ,  ob der TN bei Unfal l  oder Krankheit geimpft oder operiert wird.

U N S E R E  R E I S E B E D I N G U N G E N


